
che Einsprüche der Bischöte durchgesetzt und
hat sich auch die Ööffentliche Meinungsbil-\ Glosse dung gelohnt. So ist jetzt die grundsätzli-
che Einstellung ZUrT: „Bedeutung un:! Ange-
messenheit“ des Pastoralrates dem Konzil

Ferdinand Klostermann entsprechend durchaus POSILtLV. Der blofß fa-
kultative un! völlig unverbindliche CharakterDiıe Pastoralräte in römischer Sicht wird icht mehr betont. Das Bemühen, die

Zweimal hat sich NSete Zeitschrift mit dem Bedeutung dieses Gremiums möglichst her-
abzudrücken und se1ine Wirksamkeit auch

VO).  5 der Klerikerkongregation Maärz wird1971 versandten Entwurf Über den Pastoral- inhaltlich möglichst einzuschränken,
aufgegeben. Be1 aller etonung des beraten-Tal und seINe Beziehungen Un Presbyterrat“

und SCeINer eigenartıigen Theologie kritisch den Charakters wird auft Kanon 105,1 des
kirchlichen Gesetzbuches verwlesen, nach demauseinandergesetzt: IN dem VON allen Redak- sich der Bischof, abgesehen VO  w} besonderentionsmitgliedern unterzeichneten Leitartikel

„Widerruf des Konzils?“ un 1in der Glosse Gründen, einmütıgen Urteilen (hier des Pa-
storalrates] anschließen soll Der Pastoralrat

VO  w Klostermann über die pastoralen (GTO-
mıen (Diakonia Der Seelsorger, Ig Z 1971, kann sich nunmehr auch miıt Fragen be-

schäftigen, . deren Ausführung eın UrS-Di F==007 und 346—353) Das nunmehr VEI-

Öffentlichte Zirkularschreiben über die Pa- diktionsakt ertorderlich ist“ ; damit wird das
Verhältnis VO  - Pastoralrat un:! Presbyterratstoralräte ze1igt, daß Anregungen un Kritik gegenüber dem Entwurt entscheidend DC-auch in Rom nicht ungehört bleiben: Das

Zirkular erwelst sich als entschieden VETI- mildert, der noch VO  w} einer „vollständigen
Verschiedenheit“ gesprochen hatte. Be1 Se-hessert gegenüber dem Entwurf. Wenn Z

dem einige kritische Bemerkungen anzubrin- disvakanz 1sSt icht mehr VO  >} einem Er1ö-
schen (extinqui]), sondern L11LUT noch VO  - e1-

SCIL sind, geschieht dies auıch weiterhin 1m
1innn eINeSs onstruktiven Dialogs, und WIT He „Ruhen“ (cessare] des Pastoralrates die

Rede, wobei der Ordinarius die Mitgliederhoffen daß 11ch diese Anregungen wieder des Pastoralrates 1 Bedartstall O: ZUTDOSITLV aufgenommen werden. rted Beschlußfassung zusammenruten kann. IDEN
Wählen der Mitglieder VO  5 un: wird nichtAm Januar 1973 versandte die römische die Art der Be-Klerikerkongregation ein Zirkularschreiben mehr ausgeschlossen, da
stellung völlig dem Bischot überlassen wirdüber die Pastoralräte Aa1ll die Ortsordinarien Ptfarrliche der zonale Pastoralräte (für Deka-der Welt. amı wird das seinerze1t1ge DOo-
n atfe der verschiedene Sozialgruppen COC-kument über die Presbyterräte VO: 11L April tibus socialibus) werden ausdrücklich gebil-1970 erganzt. Das Zirkularschreiben beruftft

sich auf den März 1971 ZUT Begut- ligt. DIie Approbation der atuten des Pa-
storalrates wird dem Bischof überlassen. Vonachtung versandten Entwurf, auft die darauf

erfolgten Antworten und schließlich auft die manchen sehr seltsamen Einzelbestimmungen
ist nicht mehr die ede i{wa VO  - der In-

VO  - einer gemischten Plenarversammlung der
Klerikerkongregation, der Kongregationen für Oopportunitä gemeiınsamer Zusammenkünfte

die Bischöte und tür die Ordensleute SOWI1E VO  - Mitgliedern des Pastoral- un! Presbyter-
N  3 die Aufsaugung der La1ıenräate durchdes Lajenrates März 1972 PCZOSCHNCIH

Uun! VO aps approbierten Schlußfolgerun- die Pastoralräte wird nicht mehr nahege-
legt; ist keine ede mehr davon, da{fß der

SCHL (conclusiones, 1n der Überschrift: pla- Pastoralrat keinen eil der Diözesankurie
CLa bildet; uch wird nicht mehr eigens betont,Vergleicht 11an das jetzıge Zirkularschreiben dafß kein Gläubiger und keine Vereinigungmit dem seinerzeitigen Entwurf*, mu{flß sich irgendwie verhalten tühlen möÖge, der
mMan zunächst ein1ıge begrüßenswerte nNnter- Einladung des Bischotfs 1n den Pastoralratschiede teststellen. enbar haben sich 111a1l- tfolgen.

Vgl Klostermann, Diakonia Der Seelsorger Geschwunden 1st der negative und polemische1971} 346—353
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JTon, weithin zurückgedrängt die merkwürdige bildung der Basıs und nach mündlicher
Theologie: Das Dokument beschränkt sich Diskussion 1n der Bischofssynode gefafßit WC1-

auf die ltierung VO  - Konzilsdokumenten den, da sich meist TSt 1mM Ringen der VCI-

(Art. 1—4]; die fragwürdige Trennung VO:  - schiedenen Meınungen die optimale Lösung
herausstellt. Dabei würde sich oft auch C711 -Hirtenaufgabe und Jurisdiktionsgewalt SOWI1E

der Versuch, das Mitwirken VO  - Lal1en geben, daflß 1111A1 solche Beschlüsse überhaupt
Leitungsfunktionen, ihre Beteiligung Ent- besser icht „reichseinheitlich“ faßt, da VOCI1-

scheidungen und ıne echte Repräsentation schiedene Verhältnisse pluriforme Lösungen
der Gläubigen als theologisch unmöglich dar- nahelegen können, VO Subsidiaritätsprinzip

GeschwundenZutun, werden aufgegeben. 54a12 abgesehen.
sind ertfreulicherweise auch die definitori- Es ist darum auch bedauerlich, daß 11an

IN1t diesem Dokument wieder dieschen Formulierungen. So heißt bezüglich
über- und interdiözesaner Pastoralräte: „Die Muotupropri10 Ecclesiae sanctae den Bischö-
ater haben wen1ı1gstens gegenwärt1ig icht fen bzw. Bischotskonterenzen gegebene Mög-
tür günst1ig erachtet, dafß Pastoralräte der lichkeit, „Richtlinien erlassen”, 111 be-
Ühnliche UOrgane interdiözesanen, DProvın- sonderen, w as das Verhältnis der Pastoral-
zialen, regionalen, nationalen, internationa- rate den Presbyterräten anlangt, entschei-
len Bereich eingerichtet werden.“ Dadurch dend einschränkt, außer 111A111 kann das ZAir-

kularschreiben 1L1UI als Empfehlung auffassen,wird ber „die Erstellung spezieller Organe
technischer der ausführender Natur, deren das die Bestiımmungen des genNannNtenN Motu-
Aufgabe se1ın wird, den Konterenzen Propr10 nicht authehbht.
versammelten Bischöten Hilfe leisten“, Die Bischöfe un:! Bischofskonfterenzen
ausdrücklich icht ausgeschlossen. sollten darum die Aufforderung des Schluß-
Das Schlußwort versteht das Schreiben als WOortes TNST nehmen un! „die Klerikerkon-
Bereitstellung VO:  5 „Grundsätzen un allge- gregatıon VO  3 ihren Erfahrungen 1n dieser

Angelegenheit ın Kenntnis nN, damit aufmeinen VO aps gebilligten Kriterien“,
die den Bischöfen 1n der Ausübung ihrer ihre Erfahrungen auch Zukunft gebüh-
schwierigen Aufgabe hinsichtlich der Errich- rend Rücksicht IIN wird“.
(ung und Vertahrensweise des Pastoralrates Im besonderen sollte, jedenfalls für die
helfen können. Man wird prüfen müuüssen, deutschsprachigen Länder, 1n Berücksichtigung
wıeweıit 1nem solchen Schreiben, 1mM beson- der bisherigen Entwicklung auf folgendes
deren z hinsichtlich der „Günstigkeit“ hingewiesen werden: Der blo{fß beratende

Charakter sollte aufgelockert werden uıundter- und überdiözesaner Pastoralräte, nach der
Lage des 'LTextes überhaupt eın streng VOCI- den Pastoralräten un Wahrung der letz-
bindlicher Charakter zukommt. ber die TO- ten ompetenz bzw. des Einspruchsrechtes
mische Interpretation kann leider kein /Zwel- des Bischofs 1n einem bestimmten Rahmen
tel bestehen, W1e der Einspruch Roms auch ein Mitbestimmungsrecht eingeräumt
den Nationalen Pastoralrat Indiens zeigt, des- werden; das wird gewilß auf diözesaner
SC  ; Statut die indische Bischofskonferenz Ebene anders aussehen mMmMUussen als auf Dpfiarr-
schon gebilligt Unı tür den S1e schon ihre licher; für beide Ebenen gibt ber be-
Vertreter nNnOMINILeETTt hatte. reits Modelle. DiIie Repräsentativität des Pa-

uch leiben einige bedeutsame storalrates für die T: Diözesangemein-
Wünsche offen schaft bzw. das Pfarıvolk sollte weıter

Z Bedauerlich 1st wieder die Vorgangs- ausgebaut werden, 7zumal dem theologisch
we1lise. Solche 1ın die Praxıs eingreifende Be- keine Schwierigkeiten entgegenstehen. Wäh-
schlüsse sollten icht durch schrittliche Be- rend der Entwurt VO  5 wel Dritteln Lalen-
fragungen vorbereitet werden, nach denen mitgliedern sprach, ist Jetz 11LUI noch VO  3

INa  - Nn1e erfährt, WwW1e viele Befragte DOSIt1V, einer Mehrheit die ede.
W1e viele kritisch un!: 1n welcher Richtung Die Entwicklung nationaler Pastoralräte sollte
kritisch reagılert haben Vielmehr sollten gefördert werden. Das Verhältnis zwischen
solche Beschlüsse IS nach eingehender un! Pastoralrat uUun! Presbyterrat sollte weiıter-
offener Auseinandersetzung un:! Meıinungs- hin 1MmM INn der bisherigen Entwicklung
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Strömungen. Von den icht pastoraltheolo-deutschsprachigen Raum geregelt werden (ein
gewl1sser sachlicher Vorrang des Pastoralrates, gischen Beıträgen würde INa  - erwarten, da{fß
ın dem der Presbyterrat vertreten ist) S1e mehr die Anschlußstellen un! die tO-
Solche Lösungen würden den posıtıven Ent- rale Problematik aufzeigen, anstatt wI1e-
wicklungen nationalen bzw. noch größe- derholen, wWwWas 11Aan 1n einschlägigen Fach-
Reren sozio-kulturellen Raumen Le1- lexika lesen kann
C(ung der zuständigen Bischofskonferenzen Von der Anlage her ist das Werk gelungen.
Rechnung un:! allmählich echten Es darf icht verwundern, dafß 1Ur twa eın
Substrukturen der Kirche diesen Raäumen Drittel der Stichworte aus dem pastoraltheo-
tühren. Auch hier sollten WITr das IL atı- logischen Bereich StammMeN, sondern soziolo-
kanische Konzil verstehen, wWw1e sich gische, psychologische, pädagogische, medizini-
selbst verstand: als Einleitung eines Prozes- sche Fragen ehandeln. Für die tO-
SC5 und icht als Abschluß rale Arbeit Un die pastoraltheologische

Wissenschaft 1st Ja der Blick auft die Erkennt-
n1ısSse anderer Wissenschaften ıne Voraus-
setzung. Sehr wertvoll ist die Behandlung
VO  5 Begriffen, die der Pastoral eine wich-
tıge Rolle spielen z Buße) der besondereH Bücher
Schwierigkeiten machen z Unfehlbarkeit).
Verläßlich un! gründlich ist der Bereich der
traditionellen Pastoral behandelt. Bemerkens-

Pastoraltheologie tür die Prax1s wert ist die Intormation über verschiedenste
Handbuch der Pastoraltheologie, V, hrsg. pastorale Aktivitäten der (G‚egenwart (Adve-

nlat, Kapellenwagen, Salzburger Hochschul-Perdinand Klostermann, arl Rahner un!
ans]ÖTZ Schild, Freiburg—-Basel—-Wien 1972 wochen dgl.)

Das Lexikon gehört den Standardwerken
Beiım Gebrauch uUun! bei der Beurteilung die-
SCS Lexikons IMNU. berücksichtigt werden, da{iß der Pastoraltheologie. Es bietet dem Wissen-

schaftler ine wertvolle ers Orjientierungeın integrierender, wWEe1n auch durchaus
selbständig verwendender eil des Hand- ın den vielen Fragen, die heute die Pastoral-

theologie berücksichtigen MU Es gibt jedembuches der Pastoraltheologie 1st. Darüber hin- Mitarbeiter 1 kirchlichen Bereich ın den
aus werden die großen theologischen Lexika Seelsorgs- un! Planungsstellen, 1 Bereich
w1e uch die einschlägigen Fachlexika VOT: Ö des Religionsunterrichtes un: der Erwachse-
ausgesetZt, daß 190620  3 sich konnte, nenbildung, der Organisationen dgl einen
dort aufgegriffene Stichwörter austführlich kurzen er über die oft breit SS-
ehandeln. So sind auch die manchmal
lativ dürftigen Literaturangaben verständ- treute Materı1e, die bei pastoralen Entschei-

dungen berücksichtigen 1st. Es gibt ber
lich. auch dem, der der Kirche fernsteht, ınen
Selbstverständlich leidet das Werk auch Einblick, da{fß sich diese heute nicht leicht
ter der rage Was ist Pastoraltheologie? Die macht, die Voraussetzungen ihres Handelns
Reflexion darüber, die Heinz Schuster studieren. Wilhelm Zauner, Linz-Wien
Band des Handbuches der Pastoraltheologie
(93—1 14) vorgelegt hat, wird VO:  w Karl Rahner

(‚uüunter Biemer Pius Siller, Grundfragen derunter dem Stichwort „Pastoraltheologie“ wel-
tergeführt. Freilich wird dessen Konzeption Pastoraltheologie, Matthias-Grünewald-Verlag,
dem Lexikon selbst noch icht einheitlich Maiınz 1971

zugrunde gelegt. Für den praktischen Ge- Die wissenschaftliche Reflexion der rage nach
brauch StOr‘ ber nicht, dafß verschiedene der Zukunft der Kirche un nach vertret-
Onzeptlonen nebeneinander bestehen. TOtz baren und kontrollierbaren Direktiven kirch-
einer fortschrittlichen Grundtendenz des lichen Handelns ist diesem Werk als Aut-
Werkes sind die einzelnen Artikel ein Spiegel- gabe zugrundegelegt.
bild der heutigen theologischen Schulen und ber das ekklesiologische Prinzıp des Selbst-
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